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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1991

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BPVG 1971 §1;

BPVG 1971 §2 Abs1 Z1;

BSVG §1;

BSVG §2 Abs1 Z1;

Beachte

Der Beschwerdefall 90/08/0161 wurde am 2. Juli 1991 im gleichen Sinne erledigt;

Rechtssatz

Die Pensionsversicherungsp8icht derjenigen, die iSd § 2 Abs 1 Z 1 BPVG und BSVG in der Landwirtschaft und

Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig sind, knüpft nicht an das Eigentum an den landwirtschaftlichen

forstwirtschaftlichen Flächen, auf denen ein oder mehrere Betriebe (iSd "organisatorischen Einheit") geführt werden,

sondern vielmehr daran an, wer den oder die Betriebe auf seine Rechnung und Gefahr führt (Hinweis E 27.3.1981,

08/0558/79). TriCt dies für mehrere Personen zu, so liegt eine Betriebsführung (Bewirtschaftung: vgl § 140 BSVG) auf

gemeinsame Rechnung und Gefahr dieser Personen vor.
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